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677/J A n fra g e 

der ... Abgeordneten C z e t t e.l, Dip1._Ing. Dr. Oskar We i h sund 

Geno.tasen 

an .den 3undesminister.fUr Handel, Gewerbe und Industrie, 

betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1967 unter Bedachtnahme 

auf das 4. BudgetUberschreitungsgesetz 1967. 

0-0-0-0 

Die _ tief.erst.ehenden "Fragen. beziehen sich ausschließlich auf jene Aus

gab.ensä tze des Bundesfinanzgesetzes .. 1967 , zu deren Lberschrei tung das 

Resso.rt.dur.ch, das .. 4 •. BudgetUberschrei tungsgesetz 1967 ermächtigt worden war • 

. Die.Frage.5 ,umfaßt .alle Fälle,. in denen entweder ein Uberschri ttener Ausga-

.' ben;ans.a tz oder_ein zur Bedeckung. herangezogener Ausgabenansatz in der Auf-

zählung des § 1 des 4. BudgetUberschreitungsgesetzes enthalten ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 

A n fra g e : 

10)· Welche einz.elnanzuf.Uhr.enden Ausgabenansätze waren durch die Rück

_stellung~eines.einheitlichenHundertsatzes gemäß Art. 11 Abs. 3 des Bundes

finanzgesetzes.1967 betroffen? 

2. )Mi twelchem. Hundertsa tz und wann sind diese Blimduncen verfügt wor-

den? 

3. ).Auf .we.lche. verfügbare Höhe verminderten sich sohin die betroffenen Aus

gab.enansiHz.e? 

.4 .• ) Ist .. das Resso.rt b.ei der Ermi ttlung der (dem Bundesministerium für 

Finl;1nz.en .bekanntgegebenen und später in die .Regierungsvorlage tiber das 4. 

"B1:'-dgetüber.schreitungsgesetz.1967 aufgenommenen) 1:berschrei tungsbeträge von 

der .. vo.llen .Höhe der Ausgiilbenansätze (unter Berücksichtigung des 1. bis 3. 

Budge.tüber.schrei tungsgesetzes 1967) oder von ihrer um die Bindung vermin

.d~r.ten .. Höhe ~ausgegangen? 

5.) .Hine;ic.htli.ch .welc1'!.er zu überschrei tenden Ausgabenansätze (wobei 

der Betr.ag.der.Über.schrei.tuIlg anzugeben ist) und hinsichtlich welcher zur 

Bedeckung. die.ser_Überschrei tungen herangezogenen Ausgabenansätze (wobei der 

zurBe_dec~ung"her_angezogene Betrag anzugeben ist) sind die Bestimmungen 

des_Arto IIIAbs •. 5 lito b bis d des Bundesfinanzgesetzes 1967 

a) vor dem Inkrafttreten des 4. BudgetUberschreitungsgesetzes 1967 und 

b) nach dessen Inkrafttreten 

angewendet worden? 
0-0-.-0-0-0-00:0 0 
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